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.An den 
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des Nationalrates 
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vlien~ 1<> 

2,*, lAB 

1976 "'05- .. 1 0 
zugffP/J 

Auf die A.."1fY\9.ge der Abgeordneten Melter und Genossen vom 
15 .. März 1976~ Nr .. 216/J, betreffend Schulfahrtbeihilfen und 
SChülerfreifahrten, beehre ich mich mitzuteilen: 

Die im Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geregelten Scnüler­
freifahrten sollen die Eltern von den Kosten für die Schul­
fahrten ihrer Kinder entlasteno Um dies zu erreichen sieht 
die gesetzliche Regelung mehrere Nöglichkeiten vor .. 

Schüler, die diel"Iöglichkeit haben, für die täglich ,·iieder­
kehrenden Schulfahrten ein öffentliches Verkehrsmittel zu 
benutzen, erhalten für das öffentliche Verkehrsmittel einen 
Freifahrausweis, sodaß für die Schulfahrten den Eltern keine 
Kosten anfalleno ]'reifahraus'Vleise für öffentlicheVerken:rs­
mittel wurden im Schuljahr 1974/75 von rd .. 640,,000 Schüler 
in Anspruch genommeno 

In Gegenden, in denen keine öffentlichen Verkehrstlittel vor­
handen sind oder sich die vorhandenen öffentlichen Verkehrs­
mittel für die Schülerbeförderungen nicht eignen, werden 
Gelegenheitsverkehre zur Schülerbeförderung finanziert. Die 
Verträge.werden entweder direkt von den Finanzlandesc.irektionen 
oder von den Gemeinden mit den Verkehrsunternehmungen ge­
schlossen. Die Finanzierung erfolgt in beiden Fällen aus c.em 
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen .. Im Scb.uljahr 1974/75 
"rurden rd .. 2100000 Schüler mit entsprechenden eigenen SchUler­
transporten befördert. 

Ind~m Fällen, in denen den Schülern für die täglichen. Schul- . 
fahrten wed~rein·öffentliches VerkGhrsmittel zur unentgelt­
lichenBenutzungzur Verfügung steht noch ein eigener SCI1Lllerbus 
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zur VerfüS11ng gestellt ''Jerden ka."1D., \1ird. oine Schulfcllrt­
'beihilfe gewährt, wepn der Schul~Jeg längBl' als 3 km ist. 

Diese Schulfahrtbeihilfe wird auch für die Familienheim­
fahrten der Schüler ge1 .. /ährt ~die für Zwecke des Schulbe­
suches eine Zweitunterkunft innehaben 0 Die Höh8d~r Schul­
fahrtbeihilfe ist pauschaliert Ull0. nach der Länge des 

Schul\ieges gestaffelt .. 

Im Schuljahr 1974/75 \>mrde die Schulfn .. hrtbeihilfe fiir rd. 

100 .. 000 SC!1üler gewährt; in 91 0000 J~'ällen handelt es sie:h 
hiebei um Schüler mit einer Z"/ei tunte::-kunft, sodaß ledigli.~h 

in 9 .. 000 JNillen Schulfahrtbeihilfe für die täglichen Schul·­
fahrten gewährt ~r~rde~ 

Unterlagen darüber~ in wieviel Fällen den Eltern die Kosten 
für die Schulfar..rten der Kinder nicht zur Gänze ersetzt 
wurden, liegen nicht voro Aus den vor-stehenden Ausführungen 
kar...n jedoch entnommen werden, daß für den Fall der Inan­

spruchnahme einer Schülerfreifahrt den Eltern keine Kosten 
anfallen., In den Fällen ~ in denen Schulfahrtbeihilfe gevläh-rt 
wird, muß unterschieden werden zwischen den täglich \'lieder­
kehrenden Schulfahrten (rd .. 90000 Fälle) tL.Yld den Fällen der 

Familienheimfahrten (rdo 910000 Fälle). Die Schulfahrtbeihilfe 
für die Familienheimf~~rten reicht im allgemeinen für zwei­
malige Heimfahrten im Monat aus .. Bei den täglich wieder­
kehrenden Schulfahrten sind die Verhältnisse überaus diffe:,ent, 
sodaßkeine allgemein gül tigf!3n Aussagen gemachtt:lerden könr:en, 

in welchem Ausmaß die Beihilfe die Kosten der Beförc.er1L.'1g 
abdeckt. Erhebungen darüber, ob und inwie\-Jeit Gemeinden. oder 

Länder allenfalls noch Zuschüsse zu den Fahrtkosten leisten, 
wurden nicht angestellt .. 

Härtefälle in größerer Anzahl sind bisher nicht bekannt ge­

worden.. Für eine· .Änderung der derz ei tigen gesetzlicher:! Reg2l1mg, 

die an sich als optimal angesehen werden muß, dürfte dcü':.er 
kein Anlaß bestehen o 
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